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Erwägungen

E. 1
Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf
Verletzung des Bundesrechts. Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger
ist die staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten ( Art. 43 Abs. 1 OG ). Das Bundesrecht ist
durch Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse nicht verletzt, es wäre denn, dass sie
unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind ( Art. 43
Abs. 3 OG ). Das Bundesgericht ist daher an die tatsächlichen Feststellungen der letzten
kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter
Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen ( Art. 63 Abs. 2 OG
) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig
sind ( Art. 64 OG ). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, die den
Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit
Aktenhinweisen zu machen. Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende
Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der
Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was
wiederum näher anzugeben ist; andernfalls gelten die Vorbringen als neu und damit als
unzulässig ( Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG ; BGE 130 III 102 E. 2.2, mit Hinweisen). Blosse
Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (
BGE 127 III 73 E. 6a).

E. 1.1
Die Feststellungen über Bestand und Umfang des Schadens sind Tatfragen, die der
Überprüfung des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen sind; als Rechtsfragen
werden allein geprüft, ob das kantonale Sachgericht einen zutreffenden Rechtsbegriff des
Schadens verwendet und den Schaden nach zutreffenden Rechtsgrundsätzen berechnet hat (
BGE 128 III 22 E. 2e; 127 III 73 E. 3c, mit Verweisen). Tatfrage ist auch die (natürliche)
Kausalität ( BGE 128 III 174 E. 2b S. 177, mit Hinweisen); das Bundesgericht ist insofern
an die Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn diese nicht
ausschliesslich auf der Lebenserfahrung beruhen, sondern aus Schlussfolgerungen aus
konkreten Anhaltspunkten bestehen ( BGE 127 III 453 E. 5d S. 456, mit Hinweisen).
Solche Schlussfolgerungen bleiben als Ergebnis der Beweiswürdigung auch dann der
Überprüfung im Berufungsverfahren entzogen, wenn sie teilweise auf der allgemeinen
Lebenserfahrung beruhen ( BGE 126 III 10 E. 2b S. 12, mit Hinweis).

E. 1.2
Die Beklagte bestreitet in Bezug auf die angefochtene Schadensberechnung noch zwei
Zahlen, nämlich die Menge (in Kilogramm) der Farbstoffe, welche die Klägerin ohne
Verletzung der Klagpatente hätte verkaufen können sowie die Netto-Marge (Gewinn pro



Kilogramm), welche die Klägerin durch die ihr entgangene Absatzmenge erzielt hätte. Sie
rügt in dieser Hinsicht, der entgangene Gewinn der Klägerin sei bundesrechtswidrig
berechnet worden, indem die Vermutung bezüglich entgangener Absatzmenge unrichtig
angewendet worden und die entgangene Absatzmenge falsch berechnet worden sei;
ausserdem seien Erfahrungssätze unrichtig angewendet und die Marge der Klägerin falsch
berechnet worden. Schliesslich rügt die Beklagte eine Verletzung von Art. 8 ZGB . Sie
beanstandet dabei im Grundsatz nicht als bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz von der
Vermutung ausgegangen ist, wonach die Abnehmer der umstrittenen Farbstoffe die
Produkte der Klägerin gekauft hätten, wenn ihnen die Beklagte nicht ihre
patentverletzenden Farbstoffe angeboten hätte ( BGE 63 II 277 E. 3 S. 281). Die Vorinstanz
hat dementsprechend die beweismässig ermittelte Menge der patentverletzenden Farbstoffe,
welche die Beklagte abgesetzt hat, mit der Gewinnmarge multipliziert, welche die Klägerin
erzielt hätte, wenn sie ihrerseits die patentierten Produkte in gleicher Menge hätte verkaufen
können. Die Beklagte hält zwar diese Vorgehensweise ausdrücklich für richtig, bestreitet
jedoch, dass die Vorinstanz tatsächlich den Schaden in dieser Weise ermittelt habe. Sie
wendet sich mit ihren Vorbringen weitgehend ausschliesslich gegen die Beweiswürdigung
der Vorinstanz.

E. 1.3
Die Beklagte stellt zunächst die Feststellung der von der Klägerin erzielten Verkaufspreise
in Frage; sie behauptet, die Vorinstanz habe der Berechnung nicht die Verkaufspreise der
Klägerin, sondern diejenigen der Beklagten zugrunde gelegt und sei deshalb von einer zu
hohen Marge ausgegangen. Soweit die Beklagte damit vorbringen will, die Vorinstanz habe
bundesrechtswidrig angenommen, die Gewinnmarge der Klägerin berechne sich aufgrund
der Verkaufspreise der Beklagten statt derjenigen der Klägerin, kann ihr nicht gefolgt
werden. Die Vorinstanz hat vielmehr, wie sich aus den Erwägungen im angefochtenen
Urteil ergibt, die Verkaufspreise der Beklagten mit denjenigen der Klägerin gleichgesetzt
bzw. beweismässig geschlossen, die Verkaufspreise der Beklagten für ihre
patentverletzenden Produkte seien mindestens nicht höher als diejenigen der Klägerin für
ihre patentgeschützten Farbstoffe. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, ihre
eigenen Verkaufspreise seien höher als diejenigen der Klägerin oder sie habe entsprechende
Behauptungen im kantonalen Verfahren zum Beweis verstellt. Nach den Feststellungen im
angefochtenen Urteil bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte ihre
patentverletzenden Produkte zu einem höheren Preis verkaufen würde als die Klägerin ihre
patentgeschützten Stoffe. Die Vorinstanz hat daher die Marge, welche die Klägerin durch
den Verkauf ihrer eigenen Produkte hätte erzielen können, jedenfalls nicht zu Lasten der
Beklagten zu hoch, sondern allenfalls zu Gunsten der Beklagten zu niedrig berechnet.
Inwiefern die Beklagte bei dieser Sachlage ein schützenswertes Interesse daran haben
könnte, statt ihrer Verkaufspreise für nicht patentgeschützte bzw. patentverletzende
Produkte die tatsächlichen Verkaufspreise der Klägerin in die Berechnung des entgangenen
Gewinnes einzubeziehen, wird in der Berufung nicht dargelegt; ein solches Interesse ist
auch nicht ersichtlich.

E. 1.4
Die Beklagte beanstandet sodann, die Vorinstanz habe die Menge unrichtig festgestellt,
welche die Klägerin hätte absetzen können, wenn die Beklagte keine patentverletzenden
Produkte verkauft hätte. Dabei hält sie zu Unrecht dafür, dass die Vorinstanz allgemein
gültige Erfahrungssätze aufgestellt oder im Gegenteil allgemeine Erfahrungssätze zu



Unrecht nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt habe, die im Berufungsverfahren
überprüft werden könnten. Die Vorinstanz hat aufgrund der konkreten tatsächlichen
Umstände angenommen, dass die Klägerin eine entsprechende Menge ihrer eigenen
patentgeschützten Produkte hätte absetzen können, wenn die Beklagte ihre
patentverletzenden Farbstoffe nicht auf den Markt gebracht hätte. Dass die Vorinstanz
dabei auch auf allgemeine Lebenserfahrung zurückgegriffen hat, ändert nichts daran, dass
sie ihren Schluss in Würdigung der konkreten Umstände und damit in Beweiswürdigung
getroffen hat (oben E. 1.1). Die Beklagte selbst bestätigt dies im Ergebnis. Denn sie legt
dar, dass sie mit ihren Vorbringen vor der Vorinstanz bezweckt habe, die allgemeine
Lebenserfahrung auf die besonderen Umstände des vorliegenden Falles anwenden zu
können. Sie führt namentlich aus, dass nur wenige ihrer Kunden in dem Sinne unflexibel
seien, dass sie sämtliche Eigenschaften der patentgeschützten Farben wünschten; im
Regelfall genügten der Mehrzahl der Kunden die von der Beklagten auch ohne
Patentverletzung angebotenen Eigenschaften der Ware. Die Beklagte bringt vor, sie habe
den Beweis dafür erbracht, dass sie nach Bekanntwerden der Patentverletzung ihre
Rezepturen so abgeändert habe, dass die Färber dieselben Resultate auch ohne Verwendung
der patentverletzenden Farbstoffe erzielten. Sie stellt damit keinerlei allgemeine
Erfahrungssätze in Frage, sondern widerspricht der konkreten Feststellung der Vorinstanz
über die fehlende Substituierbarkeit der patentierten Farbstoffe.

Im Übrigen vermisst die Beklagte eine angeblich fehlende Unterscheidung der Vorinstanz
in Bezug auf Lieferungen in Patentländer einerseits und patentfreie Länder anderseits; sie
hält daran fest, dass sie ihre Abläufe auch anders hätte organisieren können, um einen
Grossteil ihrer Lieferungen in patentfreie Länder auszuführen; ausserdem will sie den
Nachweis erbracht haben, dass sie selbst - jedenfalls bei Kompensationsgeschäften - die
Farbstoffe zum Teil vorgebe; schliesslich führt sie als eindeutigen Fall an, dass sie ihren
Kunden nach Bekanntwerden der Patentverletzung den gleichwertigen Farbstoff ohne
I.________ schwarz ausgeliefert habe. Mit all diesen Vorbringen beanstandet die Beklagte
ausschliesslich die Beweiswürdigung der Vorinstanz. Eine Bundesrechtsverletzung macht
sie nicht geltend, weshalb sie damit nicht zu hören ist.

E. 1.5
Die Beklagte rügt weiter eine Verletzung von Art. 8 ZGB und damit eine Verletzung
bundesrechtlicher Beweisvorschriften im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 63 Abs. 2 OG. Sie
verkennt jedoch die Tragweite von Art. 8 ZGB . Diese Bestimmung regelt für den gesamten
Bereich des Bundesprivatrechts die Folgen der Beweislosigkeit und gibt der
beweisbelasteten Partei den Anspruch darauf, mit prozesskonform beantragten, erheblichen
Beweismitteln zugelassen zu werden. Die Bestimmung regelt jedoch nicht die
Beweiswürdigung. Die Schlüsse, die das kantonale Gericht in tatsächlicher Hinsicht aus
Beweisen und konkreten Umständen zieht, sind im Berufungsverfahren nicht überprüfbar (
BGE 122 III 219 E. 3c, mit Hinweisen). Der in Würdigung der konkreten Umstände
gezogene Schluss der Vorinstanz über die Höhe des entgangenen Gewinnes der Klägerin
kann auch nicht unter Berufung auf Art. 8 ZGB beanstandet werden. Diese Bestimmung ist
vielmehr gegenstandslos, nachdem die Vorinstanz in Würdigung der Beweise einen
Schaden in bestimmter Höhe festgestellt hat.

E. 2



Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 73 PatG bzw. Art. 41 ff. OR . Sie stellt zwar die
Vermutung nicht in Frage, dass der durch den Verkauf patentverletzender Produkte erzielte
Gewinn bei fehlender Substituierbarkeit regelmässig dem Schaden entspricht, den der
Patentinhaber erlitten hat ( BGE 63 II 277 E. 3 S. 280 f.). Sie hält jedoch an ihrer Ansicht
fest, die Klägerin habe nicht dargetan, dass sie ihre patentgeschützten Farbstoffe in Höhe
der von der Beklagten verkauften Menge hätte absetzen können und dass sie dabei die von
der Vorinstanz festgestellte Marge pro Kilogramm erzielt hätte. Die Beklagte beruft sich
dabei zu Unrecht auf BGE 97 II 169 . Danach sind zwar die Ansprüche auf Schadenersatz
und Gewinnherausgabe klar auseinander zu halten und nach besonderen Gesichtspunkten
zu beurteilen. Die Rechtsbehelfe bestehen selbständig und schliessen sich gegenseitig aus.
Der Berechtigte darf nur entweder Deckung seines Schadens oder die Herausgabe des
Gewinnes, aber nicht beides zusammen verlangen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der
vom Verletzer erzielte Gewinn als Anhaltspunkt für die Berechnung des dem Patentinhaber
entgangenen Gewinnes dienen kann. Wenn die Klägerin dartut, dass die von der Beklagten
abgewickelten Geschäfte mit patentverletzenden Produkten ohne Patentverletzung ihr
zugefallen wären und sie einen mindestens gleich grossen Gewinn erzielt hätte, so bildet der
erzielte Gewinn der Verletzerin mit patentverletzenden Produkten nach der Rechtsprechung
durchaus einen Anhaltspunkt für den der Patentinhaberin entgangenen Gewinn ( BGE 97 II
169 E. 3a/b S. 178). Dies hat die Vorinstanz im vorliegenden Fall in Würdigung der
konkreten Umstände und damit in Beweiswürdigung geschlossen. Sie hat Art. 73 PatG
zutreffend ausgelegt.

E. 3
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem
Verfahrensausgang entsprechend hat die Beklagte die Gerichtsgebühr zu bezahlen ( Art.
156 Abs. 1 OG ). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen Klägerin die Parteikosten für
das vorliegende Berufungsverfahren zu ersetzen ( Art. 159 Abs. 2 OG ). Gerichtsgebühr
und Parteientschädigung bemessen sich grundsätzlich nach dem Streitwert.
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